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A . Die Stellungnahme Lintzels zur Ständekontroverse.
2 . Das Endziel Lintzels ist die Entscheidung der vielerörterten

Streitfrage über die Stände der fränkischen Zeit 4
) . Ich darf diese

Streitfrage als bekannt voraussetzen und will nur auf die Form des
sächsischen Problems und auf die wissenschaftliche Bedeutung der
ganzen Frage hinweisen . Die Streitfrage selbst bezieht sich auf das
Recht verschiedener Stämme . Aber die sächsischen Nachrichten sind
besonders deutlich und im Grunde schon ausschlaggebend . In
Sachsen finden wir zwei über den hörigen Laten und den rechtlosen
Schalken stehende freie Stände , die Edelinge und die Frilinge , von
denen die Frilinge sich in gedrückter Stellung befinden . Nach der
m . E . richtigen Ansicht sind die Edelinge die Altfreien sächsischer
Abkunft und die Frilinge die Leute anderer , namentlich unfreier
Abkunft . Die Frilinge lassen sich zusammenfassend als Libertinen¬
klasse kennzeichnen . Nach der Gegenmeinung sind die Frilinge die
altfreien Volksgenossen und die Edelinge ein vor den Altfreien
bevorzugter Stand , dessen Grundlagen verschieden bestimmt werden .
Vorherrschend ist die Auffassung als Fürstengeschlechter . Dopsch
erklärt sie für „Notable“

. Ernst Mayer sieht in ihnen Sippen¬
häupter und die gleiche Anschauung vertritt Herbert Meyer in der
Schrift , die oben erwähnt wurde 5

) . Nach meiner Ansicht ergab die
hohe Bewertung der völkischen Abkunft , die Bluttheorie 6

) , die
Grundlagen der Standesgliederung . In der makellosen Abkunft von
den Volksgeschlechtern bestand der „Adel“ der sächsischen Früh¬
zeit . Nach der Gegenmeinung ist diese Bewertung der Abkunft
durch andere Wertungen überwogen worden . Ob nun bei unseren
Vorfahren die Blutbewertung oder etwa die Besitzbewertung die
Standesgliederung bedingte , das ist eine Frage , bei der es sich nicht
um Formulierungen oder um gleichgültige Einzelheiten handelt,
sondern um ein grundlegendes Problem der deutschen Volksethik,
um eine der höchsten, allerdings auch schwierigsten Aufgaben , die
der Rechtsgeschichte gestellt sind . Auch der politische Historiker

4) Vgl . Vorwort zu den Ständen S . 6. „Wenigstens glaube ich, daß
durch diese Schrift die Kontroverse zwischen Heck und seinen Gegnernentschieden wird .

“
5) Vgl . die Übersicht über die grolle Zahl der früheren Erklärungen

Standesgliederung S . 87 f.
6) Die Bezeichnung ist von mir schon in meiner Standesgliederung 1927

gebraucht worden. Vgl . die Anführung unten § 5 Nr . 11 .
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darf sie nicht ausschalten . Er darf sich nicht auf die äußere Er¬
teil scheinung der Rechts- oder gar der Sozialgebilde beschränken . Die
ese Rechtsideale , die im Volksbewußtsein wirksam sind , gehören zu
des seinem Forschungsgebiete . Ja für die Gegenwart bietet diese Streit -
der frage besonderes Interesse . Heute wird die Erhaltung der völkischen
las Abkunft als legislatives Ideal vertreten , zugleich aber auch die
ind Anpassung des Rechts an das Volksbewußtsein , zu dessen Erkennt -
In nis auch die Rechtsgeschichte helfen soll . Für die Vertreter dieser

sea Ideale muß es von Belang sein , ob jenes Ideal der Abkunftbewertung
?on schon bei unseren Vorfahren anerkannt war , wie dies nach meiner
ler Ansicht der Fäll ist oder ob es vor anderen Wertungen zurücktrat ,
her wie dies die ältere Lehre glaubte und noch in der Gegenwart vielfach
ier angenommen wird .
211- 3 . Die Stellungnahme Lintzels ist eine eigenartige und über -

die raschende . Sie läßt sich bezeichnen als Ausschaltung oder
ien Ablehnung der Streitfrage , als Verneinung ihrer B e -
en . Standsberechtigung . Vielleicht am schärfsten tritt diese Stel-
sch lungnahme in den Worten hervor , die Lintzel am Schlüsse seiner
2n - Besprechung meiner Übersetzungsprobleme gebraucht 7

) . Lintzel

ler sagt , die Standeskontroverse sei im Grunde „ein Streit um
die Worte 8) , die gar nichts oder herzlich wenig besagen“ ,
fie Diese Beurteilung beruht auf folgendem Gedankengang : Lintzel
on hält die Ständekontroverse für einen Klassifikationstreit . Er meint ,
lli_ daß bei der Ständekontroverse es sich darum handle , ob der „Stand
aft der Gemeinfreien “

, den er in seiner vermeintlichen Eigenart näher
.en kennzeichnet ®) , und dessen Bestehen er für das fränkische Stammes-
he recht unterstellt , bei den Sachsen in den Frilingen zu finden sei
ht (ältere Lehre ) , oder in den Edelingen ( Ansicht Heck ) . Aber beide
df, Lehren seien von der Voraussetzung ausgegangen , daß dieser Stand
ik der Gemeinfreien auch in Sachsen bestanden haben müsse, und des -
he halb notwendigerweise in dem einen oder in dem anderen der beiden
er freien Stände zu finden sei. Diese gemeinsame Voraussetzung der

Streitfrage sei irrig . Jeder Stamm habe seine eigene Standesgliede -
aß rung ganz selbständig in eigenen Begriffen entwickelt . Der frän -
;rn kische Stand der Gemeinfreien sei weder in den Frilingen noch in

den Edelingen zu finden , sondern habe in Sachsen überhaupt nicht
en _

i27
7) ZRG . 54 S . 292 a . E.
8) Die Hervorhebung rührt von mir her.
9) a . a . O . S . 15 .
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als Einheit bestanden . Der Gesamtheit der fränkischen Gemeinfreien
ständen in Sachsen die zwei Stände gegenüber : der oberen Schicht
der Stand der Edelinge und der unteren Schicht der Stand der
Frilinge .

Aus diesem Ergebnisse wird dann die weitgehende Folgerung
gezogen, daß die Standesrechte der einzelnen Stämme ganz eigen¬
artig daständen , keine Beziehung zueinander hätten und gar nicht
vergleichbar wären . Gegen die Wissenschaft der deutschen Rechts¬
geschichte wird der Vorwurf erhoben , daß sie schematisch geurteilt
und zu Unrecht eine Übereinstimmung der Stammesrechte voraus¬
gesetzt habe .

4 . Die neue Lehre Lintzels würde , wenn sie richtig wäre , ebenso
beschämend wie verdienstlich sein. Sie würde für uns Rechts¬
historiker beschämend sein . Es sind schließlich angesehene Vertreter
unserer Wissenschaft, die sich an der Ständekontroverse beteiligt
haben . Die Einsicht , daß nur ein Wortstreit vorliegt , wäre für sie
alle beschämend, namentlich allerdings für mich, da ich einen so
großen Teil meiner Lebensarbeit dieser Frage gewidmet habe . In
meinen dogmatischen Arbeiten habe ich fortdauernd gegen die Über¬
schätzung der Worte und Begriffe gekämpft . Es wäre fast tragisch ,wenn meine rechtshistorische Lebensarbeit auf einem solchen Fehl¬
griffe beruhte . Keiner meiner rechtshistorischen Gegner hat diesen
Fehler entdeckt . Erst einem jungen Historiker ist es gelungen,mir diesen Verstoß gegen meine methodischen Grundansehauungennachzuweisen . Die Enthüllung der Ständekontroverse als Wortstreitwäre natürlich in hohem Grade verdienstlich . Nach der bisherigen
Auffassung ist diese Frage für das Verständnis der ganzen Standes¬
geschichte des Mittelalters von grundlegender Bedeutung 10) . Dieser
Ausgangspunkt der Ständegeschichte würde durch Lintzel beseitigtsein, allerdings , soweit ich sehen kann , ohne jeden Ersatz .5 . Die neue Lehre Lintzels ist aber in Wirklichkeit weder be¬schämend noch verdienstlich , sondern unrichtig . Was bei Lintzel
vorliegt, ist nicht eine Ausschaltung der Ständekontroverse durch denNachweis einer unrichtigen Voraussetzung . Sondern es ist etwas ganzanderes , nämlich ein Mißverständnis der Streitfrage , ja man muß
sagen , ein Übersehen ihres wesentlichen Inhalts .

10) Vgl . die zusammenfassende Darstellung in meiner neuesten , im Er¬scheinen begriffenen Schrift : „Blut und Stand in dem altsäehsischen Rechteund im Sachsenspiegel“ , 1935.



Die Ständekontroverse bezieht sich auf die Rechtsstände , aber sie
ist nicht ein Streit um ihre Klassifikation , um die Einordnung der
sächsischen Stände unter den Begriff „Gemeinfreie “

. Dieses Wort
war nur ein Mittel der Verständigung , auf das ich in meinen beiden
letzten Arbeiten ( Standesgliederung und Übersetzungsprobleme ) be¬
wußt verzichtet habe , indem ich „gemeinfrei “ durch das Wort „alt¬
frei “ ersetzt habe . Sondern die Ständekontroverse ist ein Streit um
die juristischen Merkmale , die den Edeling von dem Friling scheiden
und um das Werturteil unserer Vorfahren , das dieser Scheidung
zugrunde liegt . Die Streitfrage berührt die tiefsten Probleme der
Rechtswissenschaft . Sie hat die große Bedeutung , auf die ich oben
hingewiesen habe .

Zu dieser Kernfrage hat Lintzel in seinem Endergebnisse gar
keine Stellung genommen . Er gibt als Endergebnis nicht eine Ent¬
scheidung der Ständekontroverse , sondern die Beanstandung einer
teilweise gebrauchten , von mir schon aufgegebenen Terminologie .
Lintzels Meinung , daß er die Ständekontroverse entschieden habe , ist
nichts als eine Illusion . Diese Illusion beruht auf einer eigenartigen
und sehr deutlichen Problemverschiebung , die auch sonst
nachteilig wirkt . Lintzel behandelt nicht das Problem der Rechts¬
stände , das den Gegenstand der rechtshistorischen Streitfrage bildet ,
sondern die Gestalt der sozialen Gliederung , namentlich in
statistischer Hinsicht , einer Gliederung , die er von der Gliederung
in Rechtsstände nicht unterscheidet . Er verwechselt das rechts¬
historische Problem der Rechtsstände mit dem soziologischen Problem
der Sozialstände .

6 . Obgleich die Forschung Lintzels dem soziologischen Probleme als
Endziel gilt , so wird doch auch zu der Frage der Rechtsstände
gelegentlich Stellung genommen . Die Quellen reden zu deutlich , und
Lintzel arbeitet zu sorgfältig , um die Quellenaussprüche zu über¬
sehen . Und in diesem Rechtsprobleme stimmt Lintzel , wie ich zu
meiner Freude feststellen kann , mit mir überein . Auch Lintzel
erklärt die Edelinge für die Altfreien des sächsischen Stammes und
sieht in den Frilingen einen Stand von Minderfreien . Auch nach
Lintzel beruht die sächsische Standesgliederung auf der Abkunfts¬
bewertung u ) . Der Widerspruch gegen meine Lehren betrifft nicht

11 ) a . a . O . S . 99 . „Das eine ist unbestreitbar : in der sächsischen Tra¬
dition , d . h . in den An schau urigen des sächsischen Volkes , waren die stän¬
dischen Unterschiede in Sachsen bedingt durch ethnologische Unterschiede .

“
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eigentlich die Kernfrage , die Frage nach den Rechtsständen , sondern
beschränkt sich in der Hauptsache auf meine Äußerungen über die
sozialen Verhältnisse , die für die Kernfrage nicht entscheidend sind

Die Einsicht in die innere Stellungnahme Lintzels ist für mich im
Grunde erfreulich . Wichtiger als die auf Mißverständnissen sich auf¬
bauende Polemik ist mir die sachliche Übereinstimmung hinsichtlich
der Rechtsstände . Es sind jetzt 40 Jahre , daß ich für meine Ansicht
eintrete . In dieser Zeit habe ich scharfe Ablehnungen erfahren.
Schließlich scheint meine Auffassung doch durchzudringen 12

) . Jetzt
darf ich feststellen , daß die erste Monographie , die seit langer Zeit
erschienen ist , meine Ständelehre in der Grundfrage übernommen
hat , obgleich ihr Verfasser sich dessen nicht bewußt ist .

Auch bei dem eingetauschten Probleme der Sozialgliederung ist der
Unterschied unserer Meinungen viel geringer , als Lintzel glaubt.
Auch bei diesem Probleme ist der Gegensatz in der Hauptsache ein
terminologischer. Lintzel bezeichnet dieselben Sozialemente , die ich
zu den Bauern rechne, als Grundherrn und sieht in dieser Umbenen¬
nung einen wichtigen Unterschied der Erkenntnis . Auch bei der
Sozialgliederung beruht die Polemik gegen mich zu einem erheb¬
lichen Grade auf einem Mißverständnis .

Durch die Verbindung der Mißverständnisse ist Lintzel trotz der
weitgehenden Übereinstimmung mit mir zu einer Ablehnung meiner
Lehre und zu einer Gesamtbeurteilung der Ständekontroverse
gelangt , die mit Entschiedenheit als unrichtig zu bezeichnen ist . Nicht
die rechtshistorische Streitfrage ist ein Streit um Worte , sondern die
Kritik , die Lintzel an meiner Ständelehre vornimmt , ist in der
Hauptsache eine Wortkritik .

7 . Die Unrichtigkeit der Stellungnahme beruht nicht auf einem
Mangel an Arbeitsaufwand . Die Arbeiten Lintzels machen einen
vielversprechenden Eindruck . Sie sind gründlich und scharfsinnig.

12 ) Vgl . namentlich Neckel , „Adel und Gefolgschaft “ in Beiträge zurGeschichte der deutschen Sprache und Literatur “ Bd. 41 S . 385 ff ., der aufGrund ganz anderen Materials in der Hauptsache zu denselben Ergeb¬nissen gelangt, die ich vertreten habe . Vgl. ferner die zustimmenden Be¬sprechungen meiner Standesgliederung von Franz Beyerle in Krit . VJ-Schr . Bd. 21 S . 195 ff . (vgl. auch die Bemerkung ZRG. 1934 S . 296 /97) , vonErich Molitor, Arch . f. Rechtspflege 21 , S . 309 und von Hans v . Voltelini ,Hist . Ztschr . 138, S . 567.
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Sie zeigen Umsicht und das Bestreben , auch Gegenansichten gerecht
zu beurteilen .

Die Unrichtigkeit beruht auch nicht auf einem Gegensätze rechts¬
geschichtlicher und allgemeingeschichtlicher Methode . Ein solcher
Gegensatz besteht m . E . überhaupt nicht . Die Rechtsgeschichteist ein
Teil der allgemeinen Geschichte. Der Rechtshistoriker muß Histo¬
riker sein und das ganze Rüstzeug des Historikers beherrschen.
Ebenso muß aber der Historiker , der das Recht der Vergangenheit
erkennen will , sich das damalige Rechtsleben vollkommen und rich¬
tig vorstellen . Bei dieser Teilaufgabe wird er selbst zum Rechts¬
historiker .

Die Gründe für die unrichtigen Ergebnisse Lintzels scheinen mir
folgende zu sein :

In erster Linie ist es Lintzel nicht gelungen , die Schwierigkeiten
der Begriffsbildung und Begriffsunterscheidung , die sich, bei der
Stellungnahme zu einer so weitverzweigten Streitfrage ergeben,
voll zu bewältigen . Dadurch ist namentlich die verhängnisvolle
Problemverschiebung verursacht worden . Dadurch auch die merk¬
würdige Meinung , daß die deutschen Rechtsworte für Standes¬
begriffe nirgends und niemals eine bestimmte Bedeutung gehabt
haben M ) .

Eine weitere Behinderung haben die Arbeiten Lintzels durch die
enge Begrenzung der benutzten Nachrichten nach Ort und Zeit er¬
fahren . Lintzel bringt keine neuen Beobachtungen , die in der Streit¬
frage bisher nicht benutzt wurden . Sondern er hat nur einen großen
Teil der bisher benutzten Quellen von der Berücksichtigung aus¬
geschlossen. Er beschränkt sich auf die sächsischen Quellen der Karo¬
lingerzeit 14 ) . Eine solche Einschränkung ist geeignet , den Urteilen ,
die doch nur in Wahrscheinlichkeitsurteilen bestehen , die Sicherheit
zu mindern .

Die vorstehende Antikritik soll in meiner ersten Untersuchung
im einzelnen begründet werden .

13 ) a . a . O . S . 20 . Vgl . dazu unten §2 Nr . 9.
14) Selbst die Ottonenzeit wird grundsätzlich ausgeschlossen , obgleich

der Fortbestand der altsächsischen Stammesgliederung für diese Zeit deut¬
lich bezeugt ist . Allerdings wird diese zeitliche Beschränkung nicht folge¬
richtig durchgeführt . Das Hamburger Privileg von 927 wird als zu spät
ausgeschaltet . Dagegen wird der Bericht Widukinds (nach 967 ) voll be¬
rücksichtigt . Vgl . zu dieser zeitlichen Begrenzung unten § 3 Nr . 7.
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